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Infoblatt

Rügefristen

Rügefrist nach OR
Die Rügefrist gemäss OR dauert 60 Tage ab Übernahme 
des Objekts für Sichtmängel. Versteckte Mängel, die später 
entdeckt werden, müssen innert 60 Tagen nach Entdeckung 
gerügt werden.

Rügefrist nach SIA-Norm 118: 2 Jahre, anschliessend 
gemäss OR

Verjährungsfristen

Herstellergarantie für einzelne Geräte
(bewegliche Objekte)� 2 Jahre

Verjährungsfrist für das Haus, die Wohnung
und damit fest verbundene Einrichtungen
(unbewegliche Objekte)� 5 Jahre

Verjährungsfrist für arglistig verschwiegene 
Mängel� 10 Jahre

Diese Fristen müssen Sie kennen 
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